
Kurzdarstellung der Terminvorgaben/Fristen die beachtet werden müssen:

	Beobachtungszeitraum bei Schulneulingen
	lt. der geltenden Lehrplanverordnung : mind. zwei Wochen ab Beginn des Schuljahres und längstens bis Ende des ersten Semesters.

	Einstufung in eine Leistungsgruppe
	Hat durch die jeweilige Fachlehrer/innenkonferenz zu erfolgen und ist dem/der Schüler/in und Erziehungsberechtigten innerhalb von drei Tagen bekanntzugeben.

	Umstufungstermine (optional)
	Sind durch Fachlehrer/innenkonferenz festzusetzen. 

	Umstufung in andere Leistungsgruppe im laufenden Schuljahr.
	Bis spätestens 6 Wochen vor Ende des Schuljahres möglich.

	Antrag des Schülers auf Aufstufung
	Bis spätestens 4 Wochen vor Ende des Schuljahres.

	Aufstufung für das nächste Schuljahr
	Entscheidung bei der Klassenkonferenz (§20 Abs.6).

Entscheidung ist schriftlich innerhalb einer Woche dem/der Schüler/in und Erziehungsbrechtigten mitzuteilen

	Abstufung für das nächste Schuljahr oder die Ablehnung einer Aufstufung auf Antrag des Schülers bzw. Erziehungsberechtigten
	Entscheidung bei der Klassenkonferenz (§20 Abs.6).

Etnscheidung ist schriftlich am nächsten Tag unter Angabe der Gründe und Beifügung einer Rechtsmittelbelehrung dem/der Schüler/in und Erziehungsbrechtigten mitzuteilen.


Weitere Informationen zur Leistungsbeurteilung sind unter folgender Internetadresse nachzulesen:

http://www.bmbwk.gv.at/medienpool/5822/schulrecht3.pdf
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